
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
  
  
Das Haus ist eine Einrichtung des Touristenvereins “Die Naturfreunde“, die allen Mitgliedern,  
Nichtmitgliedern, vorrangig Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung steht.  
  
Das Naturfreundehaus dient der Pflege des Wanderns, des Jugendreisens, der Ferien- und  
Freizeitgestaltung. Wir erwarten von jedem Besucher, dass er die Bestrebungen der Naturfreunde- 
bewegung achtet.  
  
Das Vertragsverhältnis kommt zwischen dem Naturfreunde Ferienheim Freibergsee, vertreten durch die  
Hausleitung, und dem Gast mit der schriftlichen Buchungsbestätigung zustande. Bei Nichtinanspruch- 
nahme  
der vereinbarten Leistungen oder Änderungen ist der Gast verpflichtet, dies rechtzeitig schriftlich  
anzuzeigen. Die Stornobedingungen sind Bestandteils des Vertrages.  
Pro Person und Tag wird eine Anzahlung von € 10.- erhoben.  
Der Restbetrag der sich aus der Buchung und dem Aufenthalt ergebenden Zahlungsverpflichtung des  
Gastes ist am Vorabend der Abreise zur Zahlung fällig.  
  
Um die Betriebskosten und damit die Aufenthaltskosten möglichst niedrig zu halten, wird es mit geringem  
Personaleinsatz geführt. Wir bitten unsere Gäste, diese Tatsache bei Ihrem Aufenthalt zu berücksichtigen.  
  
Schäden an Gebäuden und Inventar sind unverzüglich der Hausleitung zu melden. Für Schäden, die  
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden, haftet der Schädiger bzw. der Erziehungsberechtigte oder  
die juristische Person, Körperschaft o.a..  
  
Eine Haftung für den Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Wertgegenständen in dem  
Naturfreundehaus wird nur übernommen, wenn sie der Heimleitung ausdrücklich zur Aufbewahrung  
gegeben wurden, die Haftung erfolgt im Rahmen der §~ 7012 ff BGB.  
  
Für den Aufenthalt erkennt der Gast die im Naturfreundehaus aushängende Hausordnung als verbindlich  
an. Unabhängig von der Hausordnung ist es nicht gestattet, im Naturfreundehaus mitgebrachte Speisen  
und Getränke zu verzehren.  
Die Hausleitung sorgt für die Einhaltung der Hausordnung. Bei Verstößen gegen die Hausordnung kann sie  
von ihrem Hausrecht Gebrauch machen.  
  
Wirkungsvoller als jede Hausordnung ist die gegenseitige Rücksichtnahme. Wir bitten jeden Besucher,  
durch sein Verhalten zu einem angenehmen Aufenthalt für sich und die anderen Gäste beizutragen.  
  
Dieser Hausordnung möchten wir die Bitte an unsere Gäste anfügen, auch die Umgebung des Hauses zu  
schützen. Bitte verhalten Sie sich so, dass die ansässige Bevölkerung sowie die Tiere in Feld, Wiesen und  
Wald nicht gestört und keine Verunreinigungen und Schäden angerichtet werden.  
  
Gerichtsstand für beide Seiten ist der Sitz des Landesverbandes Württemberg des Touristenvereins “Die  
Naturfreunde“.  
  
Naturfreundehaus Familienferienheim Freibergsee  
Höllwiesenweg 2  
87561 Oberstdorf  
Geschäftsleitung: Thomas Kochert  
Telefon:  08322 - 2285  
Fax      :  08322 - 3229  
E-Mail :   info@naturfreundehaus-freibergsee.de   


